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Verbraucherpolitische Leitlinien für die Legislaturperiode 2021–2025 



DIE STIMME DER VERBRAUCHER 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist die 
starke Stimme aller Verbraucherinnen und Verbrau-
cher in Deutschland – unabhängig von ihrer Herkunft 
oder ihren Lebensumständen. Der Verband setzt sich 
für eine gerechte und nachhaltige Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung ein, in der die Bedürfnisse der Ver-
braucher im Mittelpunkt stehen. Der vzbv vertritt die 
Interessen der Verbraucher gegenüber Politik, Wirt-

Nicht mal jeder Dritte vertraut der Politik 
Wenig Vertrauen beim Thema Verbraucherschutz in die Politik, 
viel in Verbraucherorganisationen, Freunde und Familie. 

schaft und Verwaltung und klagt Verbraucherrechte vor 
Gericht ein. Mit der Marktbeobachtung aus Verbrau-
chersicht macht der Verband Fehlentwicklungen auf 
Märkten sichtbar und bindet Verbraucher direkt ein. 
Der vzbv wurde im Jahr 2000 gegründet und bündelt 
als Dachverband der 16 Verbraucherzentralen der Län-
der und 26 weiterer verbraucherpolitischer Verbände 
die Kräfte für einen starken Verbraucherschutz. 

starkes Vertrauen / eher starkes Vertrauen

 

 

 
 
 

  

  
 

   
  

 

 

  
   

 
  

 

 
 
 
  

 

  

    

 

 

 
 
 
 
 

 

Familie und Freunde 86 % 
Verbraucherorganisationen 68 % 

Rechtsanwalt 56 % 
Andere Verbraucher 44 % 

Politik 29 % 

Frage: Wie stark vertrauen Sie beim Thema Verbraucherschutz den folgenden Personen oder Institutionen? 

Quelle: „Verbraucherreport 2020“ - Eine Befragung des Verbraucherzentrale Bundesverbands. Methode: Repräsentative Umfrage 
von 1.500 Personen ab 14 Jahren. Erhebungszeitraum: 4. August bis 20. August 2020, Institut: forsa 

WAS SIND DIE ZIELE DES VZBV? 
• Die Stellung des Verbrauchers in der sozialen Markt-

wirtschaft verbessern 
• Klare und einheitliche Regeln für alle Marktakteure 
• Ein produktiver Qualitäts- und Preiswettbewerb 

für echte Wahlfreiheit und transparente Märkte 
• Sichere und gesundheitlich unbedenkliche Pro-

dukte und Dienstleistungen 
• Klare Verbraucherinformationen 
• Verlässliche, praktisch durchsetzbare Rechte 
• Einen nachhaltigen Konsum fördern 
• Das Vorsorgeprinzip erhalten, auch in internatio-

nalen Freihandelsabkommen 

WIE ARBEITET DER VZBV? 
• Der vzbv arbeitet gemeinnützig, ist parteipolitisch 

neutral und allein den Interessen der Verbraucher 
verpflichtet. 

• Die Arbeit des Verbands wird aus Mitteln des Bun-
desministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz, aus Projektmitteln und durch Mitglieds-
beiträge finanziert. 

• Der vzbv ist auf nationaler, europäischer und in-
ternationaler Ebene aktiv und hat Büros in Berlin 
und Brüssel. 
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LIEBE LESERINNEN UND LESER, 

die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und politischen 
Folgen der Corona-Pandemie sind ein Stresstest für 
jede Verbraucherin und jeden Verbraucher in Deutsch-
land – ebenso wie für Unternehmen und politische 
Entscheiderinnen und Entscheider. Auch für uns Ver-
braucherschützer war, ist und wird es eine Herausfor-
derung sein, aus dieser Krise die richtigen Schlüsse zu 
ziehen. Bei einer Sache sind wir uns allerdings sehr 
sicher: Ohne starke Verbraucher wird es keine starke 
Wirtschaft geben. 

Verbraucherrechte müssen gestärkt werden, damit 
die Menschen auf eine positive wirtschaftliche Ent-
wicklung vertrauen können, von der sie selbst kurz-, 
mittel- und langfristig profitieren. Die Politik muss 
deutlich machen, dass die Wirtschaft nicht um derer 
selbst willen, sondern zum Wohle aller gefördert wird. 
Neben den Unternehmen auf der Angebotsseite müs-
sen auch die Verbraucher auf der Nachfrageseite ge-
stärkt werden. Nur wenn die Menschen positiv in die 
Zukunft schauen, genügend Geld in der Tasche haben 
und selbstbestimmt entscheiden können, werden sie 

ihr Geld auch ausgeben. Verbraucher müssen sich auf 
starke Rechte verlassen können, die auch in Krisen-
zeiten Bestand haben und die durchgesetzt werden. 

Gestaltungsauftrag für den Bundestag 
und die Bundesregierung 
84 Prozent der Verbraucher sehen die Politik in der Ver-
antwortung, die Interessen der Verbraucher zu schützen. 
Aber nur 29 Prozent vertrauen der Politik beim Verbrau-
cherschutz.1 Dies zeigt einen klaren Gestaltungsauftrag 
für die Abgeordneten des Deutschen Bundestages so-
wie für die Bundesregierung, sich für die Interessen der 
Verbraucher einzusetzen. 

Aus Sicht des Verbraucherzentrale Bundesverbands 
(vzbv) bedeutet dies insbesondere: 

• Die Interessen von Unternehmen dürfen von der Po-
litik nicht höher gewichtet werden als die der Ver-
braucher – auch nicht bei der Krisenbewältigung. 

• Im politischen Handeln, etwa bei Hilfspaketen, darf 
nicht nur auf die Angebotsseite, sondern muss ins-
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besondere auf die soziale Ausgewogenheit geach-
tet werden. 

• Verbraucherrechte dürfen nicht nur auf dem Papier 
stehen, sondern müssen auch durchgesetzt wer-
den. Sie dürfen nicht zum Kollateralschaden einer 
Krisengesetzgebung werden. 

• Unternehmen dürfen Risiko und Kosten nicht auf 
die Verbraucher abwälzen. 

• Die Politik muss den Rahmen setzen, der eine ver-
antwortungsvolle und nachhaltige Wirtschaftswei-
se fördert und nachhaltigen Konsum vereinfacht. 
Verbraucher können nicht allein durch ihr verän-
dertes Konsumverhalten strukturelle Probleme der 
Märkte lösen, auch die Politik und Unternehmen 
stehen in der Pflicht. 

Gebraucht werden Antworten auf die Herausforderun-
gen durch die Corona-Pandemie und auf die Proble-
me, vor denen die Menschen tagtäglich in ihrem Kon-
sumalltag stehen. Außerdem sind jetzt die richtigen 
Weichenstellungen wichtig, um dem Klimawandel zu 
begegnen und die Digitalisierung zu gestalten. Dafür 
braucht es Mut und Ideen, die den Menschen in den 
Mittelpunkt stellen. Dafür braucht es eine Politik, die 
Zuversicht schafft und den Zusammenhalt fördert. 

Ohne starke Verbraucher, keine starke 
Wirtschaft 
Der vzbv sieht bei der Krisenbewältigung und mit Blick 
auf die nächste Legislaturperiode vier Dimensionen, 
in denen Handlungsbedarf besteht und für die wir in 
diesem Papier Lösungsvorschläge vorlegen. 

1. Verbraucher müssen in ihren Rechten gestärkt wer-
den und bestehende Rechte dürfen nicht untergra-
ben werden. Starke Verbraucherrechte sorgen auch 
für eine starke Wirtschaft, in der die Unternehmen 
profitieren, die ihre Leistungsversprechen einhal-
ten und sich an die Regeln halten. 

2. Die Verbraucherpolitik muss alle Lebensbereiche 
in den Blick nehmen. Die Krise wirft ein Schlaglicht 
auf bestehende Probleme und Lücken, bei denen 
jetzt angesetzt werden muss – von der Altersvor-

sorge über Ernährung, Gesundheit und Pflege bis 
zum Wohnen. 

3. Die aktuelle Lage muss genutzt werden, um Wei-
chenstellungen für eine mittel- und langfristige Ent-
wicklung zu setzen, die den Klimawandel bremst 
und nachhaltigen Konsum erleichtert. Politische 
Schnellschüsse, die veraltete Technologien am Le-
ben halten und strukturellen Wandel verhindern, 
müssen vermieden werden. 

4. Der digitale Wandel wurde durch die Corona-Krise 
weiter beschleunigt. Dafür sind dringend Regeln 
notwendig, die Raum für Innovation und Entwick-
lung bieten und gleichzeitig die Privatsphäre und 
Selbstbestimmung der Verbraucher schützen. 

Starke Verbraucherrechte befähigen jeden Einzelnen. 
Sie geben den Unternehmen eine Chance, die sich ver-
antwortlich verhalten und deren Geschäftsidee nicht 
allein auf Profitmaximierung, Ausbeute und Abzocke 
ausgerichtet ist. Starke Verbraucherrechte zeigen ei-
nen Weg, Wirtschaft und Gesellschaft krisenfester, fai-
rer und nachhaltiger zu gestalten. 

In den vorliegenden verbraucherpolitischen Leitlinien 
finden Sie elf Kernforderungen des vzbv, die grundle-
gende verbraucherfreundliche Weichenstellungen be-
schreiben, sowie viele weitere Vorschläge, die Eingang 
in das nächste Regierungsprogramm finden sollten. 
Wir setzen darauf, dass die demokratischen Parteien 
den Wählerinnen und Wählern Lösungen anbieten, die 
das Leben jedes Einzelnen besser machen. Verbrau-
cherinnen und Verbraucher, egal ob als Kunden oder 
„User“, als Arbeitnehmerinnen oder Eltern, müssen 
darauf vertrauen, dass ihre Interessen gehört und ver-
treten werden. 

Ihr 

Klaus Müller 
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KERNFORDERUNGEN IM ÜBERBLICK 

Starker Schutz vor Kostenfallen: Eine Bestätigungs-
lösung bei allen telefonisch angebahnten Verträgen 
über Dauerschuldverhältnisse, verkürzte Fristen für 
Kündigungen und kürzere Laufzeiten für Vertrags-
verlängerungen schützen Verbraucher vor ungewoll-
ten Verträgen. 

Starker Schutz auf Reisen: Starke Passagierrechte 
und eine wirksame Absicherung bei Unternehmens-
insolvenzen schützen Verbraucher und sichern einen 
fairen Wettbewerb auf dem Beförderungsmarkt. Die 
verbraucherunfreundliche Vorkasseregelung bei Flü-
gen muss verbessert werden. 

Starke Altersvorsorge mit der Extrarente: Ein öf-
fentlich organisiertes Standardprodukt ergänzend 
zur gesetzlichen Rente ermöglicht Verbrauchern eine 
kostengünstige und renditestarke private Altersvor-
sorge. 

Starker Schutz vor Benachteiligungen durch Algo-
rithmen: Künstliche Intelligenz und algorithmische 
Systeme müssen transparent und durch unabhängi-
ge Kontrollen überprüfbar sein, um Verbraucher vor 
Fehlentscheidungen zu schützen. Außerdem muss 
ein gemeinsamer europäischer Rechtsrahmen für 
diese Technologie geschaffen werden. 

Starker Klimaschutz zu fairen Preisen: Die Energie-
wende muss durch einen kostengünstigen Ausbau 
der erneuerbaren Energien, mehr Anstrengungen bei 
der Energieeffizienz und bessere Teilhabemöglich-
keiten für Verbraucher vorangebracht werden. Der 
Strompreis für private Haushalte muss sinken. 
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Starke Standards für gesunde und nachhaltige Le-
bensmittel: Mit einem Umbau der Landwirtschaft 
und der Lebensmittelproduktion können Verbrau-
cher Lebensmittel nach hohen Tierhaltungs-, Um-
welt- und Arbeitsschutzstandards zu fairen Preisen 
erhalten. 

Starke Produkte aus verantwortungsvoller Herstel-
lung: Unternehmen müssen durch ein Lieferketten-
gesetz gesetzlich verpflichtet werden, bei der Herstel-
lung ihrer Produkte Mindeststandards zum Schutz 
der Arbeitnehmer und der Umwelt einzuhalten. 

Starker Schadenersatz durch neue EU-Verbandsklage: 
Die neue europäische Verbandsklagerichtlinie muss 
so umgesetzt werden, dass Verbraucherverbände 
Schadenersatz und andere Leistungen einklagen 
können. So kommen Verbraucher einfach zu ihrem 
Recht und zu ihrem Geld. 

Starker ÖPNV und neue Mobilitätsdienstleistun-
gen: Alle Haushalte in Deutschland müssen mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln oder innovativen Mo-
bilitätsangeboten wichtige Bedarfseinrichtungen 
erreichen sowie ihre Mobilität mit wenigen Klicks 
organisieren können. 

Starke und bezahlbare Pflege: Die Soziale Pflege-
versicherung muss reformiert und ein dauerhafter 
Steuerzuschuss eingeführt werden, um die Beitrags-
zahler zu entlasten. Gleichzeitig müssen die Leis-
tungssätze für Pflegebedürftige regelgebunden und 
jährlich angepasst werden, damit Preissteigerungen 
ausgeglichen und so die steigenden Eigenanteile 
begrenzt werden. 

Starke Kinder und Jugendliche durch Verbraucher-
bildung: Verbraucherbildung muss bundesweit ge-
fördert und in den Lehr- und Bildungsplänen aller 
Schulformen verankert werden, damit Kinder und 
Jugendliche fit für den Konsumalltag werden. 

H 
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STARKE VERBRAUCHER MIT 
STARKEN RECHTEN 

Starke Verbraucherrechte schützen jeden Einzelnen 
und geben Sicherheit. Sie sorgen dafür, dass Verbrau-
cher sich darauf verlassen können, dass sie verspro-
chene Leistungen erhalten oder bei Nichteinhaltung 
entschädigt werden. Damit Verbraucher ihre Rechte 
wahrnehmen und selbstbestimmt handeln können, 
müssen sie von klein auf fit für den Konsumalltag ge-
macht werden. Starke Verbraucherrechte sorgen für 
eine starke Wirtschaft, in der die Unternehmen pro-
fitieren, die ihre Leistungsversprechen einhalten und 
sich an die Regeln halten. 

STARKER SCHUTZ VOR KOSTENFALLEN 

Ungewollte Verträge sind ein Ärgernis für Verbraucher 
– egal ob die Verträge am Telefon oder im stationären 
Handel zustande kommen. Im ersten Halbjahr 2020 
wurden in den Verbraucherzentralen hierzu etwa 7.700 
Verbraucherbeschwerden erfasst. Gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen. 

So bat beispielsweise eine ältere Dame in einem Tele-
kommunikationsshop um einen einfachen Mobilfunk-
vertrag für ein Tastenhandy ohne Internetfunktion (kein 
Smartphone). Mit dem ihr vermittelten umfangreichen 
Vertragswerk hat sie dann einen mobilen Datenvertrag 
über sechs Gigabyte und drei weitere Telefonverträge 
erhalten. In einer solchen Verkaufssituation haben 
Verbraucher teils nicht die Zeit oder ausreichendes 
Wissen, einen solchen Vertrag umfangreich zu lesen 
und zu prüfen. Wenn sich später herausstellt, dass 
das Vertragswerk nicht dem mündlich vereinbarten 
Inhalt und den Bedürfnissen des Verbrauchers ent-
spricht, ist es kaum möglich, von dem Vertrag wieder 
zurückzutreten. 

Der vzbv fordert eine allgemeine Bestätigungslösung 
im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) für alle telefonisch 
angebahnten Verträge über Dauerschuldverhältnis-
se, um das Problem der untergeschobenen Verträge 
zu beenden. Für den stationären Handel muss eine 
Widerrufsmöglichkeit eingeführt werden, um das Un-
terschieben von Verträgen zu erschweren. 

So könnten Verbraucher einen Vertrag im Geschäft 
direkt abschließen, ohne diesen noch einmal um-
ständlich bestätigen zu müssen. Sie hätten aber 
auch die Chance, neue Verträge in Ruhe zu prüfen 
und von ungewollten Leistungen wieder zurückzu-
treten. Als weiteren wichtigen Schritt für den Schutz 
vor Kostenfallen fordert der vzbv verkürzte Vertrags-
laufzeiten und vereinfachte Kündigungsmöglichkei-
ten. Wenn sich nicht mehr gewollte Verträge auto-
matisch um ein ganzes Jahr verlängern, ist das nicht 
nur ärgerlich für Verbraucher, sondern bindet auch 
Geld, das sie an anderer Stelle gebrauchen könn-
ten. Die Kündigung darf zudem nicht absichtlich er-
schwert werden. 
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Verbraucher vor Kostenfallen zu schützen, hilft, 
„schwarze Schafe“ aufzudecken und Vertrauen in 
faire Anbieter zu stärken. 

STARKER SCHADENERSATZ DURCH NEUE 
EU-VERBANDSKLAGE 

Verbraucher klagen selten ihre Rechte ein, wenn sie 
durch den Rechtsverstoß eines Unternehmens in gerin-
gen Summen geschädigt wurden. Beispiele dafür gibt 
es viele: unrechtmäßige Gebühren bei Banken oder für 
das Selbstausdrucken von Tickets oder sogar Gebühren, 
weil ein Telekommunikationstarif nicht genutzt wurde. 
Bisher können Verbraucherverbände lediglich eine 
Feststellung der Unrechtmäßigkeit vor Gericht durch-
setzen. Alternativ müssten Verbraucher einzeln klagen, 
was Geld und Mühe kostet. Gerade, wenn die individu-
ellen Schäden eher überschaubar sind, lohnt sich das 
für den Einzelnen kaum. Unrechtmäßige Gewinne blei-
ben so bei den Unternehmen. In Fällen, in denen klar 
ist, wie viel Geld die betroffenen Verbraucher erhalten 
müssen, sollte das beklagte Unternehmen direkt zur 
Rückzahlung an die betroffenen Verbraucher verpflich-
tet werden. Mit der Musterfeststellungsklage können 
Verbraucherverbände bislang nur die Festlegung eines 
Schadenersatzanspruches einklagen. 

Mit der reformierten EU-Verbandsklagerichtlinie 
(New Deal for Consumers) soll es für Verbraucher-
verbände möglich werden, Schadenersatz für eine 
Vielzahl von betroffenen Verbrauchern einzuklagen. 
Der vzbv unterstützt die neue europäische Verbands-
klage und fordert eine verbraucherfreundliche Umset-
zung ins deutsche Recht, um Rückzahlungen direkt an 
Verbraucher durchzusetzen. Die Musterfeststellungs-
klage ist daneben weiterhin erforderlich und sollte 
mit Blick auf die Vereinfachung des Klageregisters 
und der Vergleichsverhandlungen weiterentwickelt 
werden. 

Wenn Unternehmen unrechtmäßige Gewinne 
nicht mehr einstreichen können, profitieren sowohl 
Verbraucher als auch diejenigen Anbieter, die sich 
an Recht und Gesetz halten. 

STARKER SCHUTZ AUF REISEN 

Chaos ist eine häufige Zustandsbeschreibung im Flug-
und Bahnverkehr. Verbraucher müssen in ihrer Mo-
bilität viele Verspätungen, Ausfälle, unzuverlässige 
Informationen oder Verlust von Gepäckstücken erlei-
den. Zudem wird es ihnen unnötig schwer gemacht, 
die Ansprüche nach der Fluggastrechte- oder Bahn-
gastrechte-Verordnung gegenüber den Anbietern 
durchzusetzen. Ein hohes Schutzniveau bei den 
Fluggast- und Fahrgastrechten sichert Verbraucher 
im Störungsfall ab. Zudem setzen hohe Entschädi-
gungsansprüche einen wirkungsvollen Anreiz für die 
Anbieter, eine zuverlässige und verlässliche Mobi-
litätsdienstleistung auf der Schiene, Straße und in 
der Luft zu gewährleisten. Aus diesem Grund müssen 
Verbraucherrechte weiter gestärkt und dürfen keines-
falls abgesenkt werden. Vorkasse-Geschäfte setzen 
das eigentliche Prinzip „Zahlung bei Lieferung“ zum 
Nachteil der Verbraucher außer Kraft. Sie müssen bei 
Buchung oft monatelang im Voraus bezahlt werden. 
Bei Flugbuchungen werden der vollständige Betrag 
und bei Pauschalreisen bis zu 40 Prozent fällig. Ver-
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braucher haben bereits bei vielen Airline-Insolvenzen 
sämtliche Vorauszahlungen verloren, nicht nur bei 
den spektakulären wie etwa bei Air Berlin und NIKI. 
Verbraucher müssen vor Schäden bei Insolvenzen von 
Fluggesellschaften geschützt werden. Die Pflicht zur 
kompletten Vorauszahlung bei Flugbuchungen muss 
abgeschafft oder gemindert werden. 

Der vzbv setzt sich dafür ein, das Schutzniveau 
bei den Fluggast- und Fahrgastrechten zu erhalten 
und auszubauen. Die Vorkasse-Regelung bei Flugbu-
chungen muss verbraucherfreundlich geändert werden. 
Um die Marktüberwachung zu stärken, müssen das 
Kraftfahrtbundesamt, das Luftfahrtbundesamt, die 
Bundesnetzagentur und das Eisenbahnbundesamt mit 
einem gesetzlichen Auftrag zum Schutz der kollektiven 
Verbraucherinteressen verpflichtet werden. 

Passagierrechte auf hohem Niveau sorgen auf 
den Verkehrsmärkten für einen Qualitätswettbe-
werb und können einen weiteren ruinösen Preis-
wettbewerb verhindern. 

GESETZLICHE REGELN FÜR 
LEGAL-TECH-ANBIETER 

Wenn Verbraucher ihre Rechte durchsetzen wollen, 
können sie sich rechtliche Beratung durch einen Anwalt 
holen. Verstärkt werden juristische Dienstleistungen 
auch mithilfe digitaler Anwendungen (Legal Tech) an-
geboten – beispielsweise über Online-Plattformen oder 
Apps, über die Verbraucher schnell und einfach Ent-
schädigungen für verspätete Flüge oder ausgefallene 
Züge einfordern können. Bislang sind solche Angebo-
te kaum reguliert. Legal-Tech-Anbieter unterliegen fast 
keinen Pflichten. Weder Verschwiegenheit noch Neutra-
lität werden gewährleistet, es gibt keine speziellen Me-
chanismen zur Vermeidung von Interessenkonflikten 
oder Falschberatung. Solche Schutzvorschriften gelten 
bisher nur bei anwaltlicher Beratung. 

Der vzbv fordert Regeln für Legal-Tech-Anbieter und 
deren Anwendungen. Verbraucher und Anbieter be-
nötigen mehr Rechtssicherheit. Missbrauch und In-
teressenkonflikten muss entgegengewirkt werden. 

STARKE KINDER UND JUGENDLICHE DURCH 
VERBRAUCHERBILDUNG 

Ob beim Surfen im Netz oder während des täglichen 
Einkaufs – Kinder und Jugendliche treffen im Alltag auf 
eine Fülle von Konsummöglichkeiten. Wie sie verant-
wortungsvoll damit umgehen oder sich effektiv schüt-
zen, wenn es um Werbebotschaften, Betrugsmaschen 
oder den digitalen Fingerabdruck geht, ist gar nicht so 
einfach. Hier setzt Verbraucherbildung an. Sie schärft 
den kritischen Blick auf Konsumentscheidungen und 
vermittelt Alltagskompetenzen. So lernen junge Ver-
braucher, wie sie Fake Shops erkennen, mit Geld um-
gehen und sich vor Schulden schützen. Dazu gehört 
auch, zu verstehen, was eine gesunde Ernährung 
oder klimaverträglichen Konsum ausmacht und wie 
wichtig Datenschutz ist. Bislang ist Verbraucherbil-
dung noch nicht ausreichend im deutschen Schulsys-
tem verankert. 
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Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, Verbrau-
cherbildung bundesweit und zeitlich unbegrenzt zu 
unterstützen und zu fördern. Diese muss praxisnah 
und frei von wirtschaftlicher Beeinflussung Dritter an 
Schulen und Bildungseinrichtungen umgesetzt wer-
den. Dafür muss die Bundesregierung die bestehenden 
rechtlichen Grundlagen nutzen. Verbraucherbildung 
muss darüber hinaus als eigenständig ausgewiese-
ner, prüfungsrelevanter Bestandteil bundesweit in den 
Lehr- und Bildungsplänen aller Schulformen verankert 
sein – ob als separates Schulfach, in einem Ankerfach 
oder fachübergreifend. Daneben fordert der vzbv, dass 
in Zusammenarbeit mit den Bundesländern und den 
Kommunen ein flächendeckendes Angebot für Aus- und 
Fortbildungen für Lehrkräfte und Multiplikatoren auf-
gebaut wird. 

Kinder und Jugendliche müssen in der Schule 
lernen, ihre Konsumentscheidungen kompetent, in-
formiert und im Bewusstsein ihrer Folgen zu treffen. 

KEINE WERBUNG IN SCHULEN 

Schulen sollen optimal bilden und auf ein selbstbe-
stimmtes Leben vorbereiten. Werbung gewinnorien-
tierter Unternehmen hat dort nichts zu suchen. Den-

noch sind Wirtschaftsakteure im Klassenzimmer aktiv: 
So bieten zum Beispiel Lebensmittelkonzerne Arbeits-
blätter über Ernährung an, kommerzielle Finanzberater 
informieren zum Wirtschaftssystem. Das ist problema-
tisch, vor allem wenn die eigenen Produkte besonders 
positiv dargestellt werden oder einzelne Unternehmen 
mit solchen Angeboten ihre Bekanntheit und ihr Image 
aufbessern können. Bislang ist diese Form von Werbung 
nicht explizit verboten. 

Der vzbv fordert die Einführung und Umsetzung eines 
bundesweiten, generellen Werbeverbotes an Schulen, 
das Kinder und Jugendliche vor wirtschaftlicher Ein-
flussnahme beim Lernen schützt. 

EU-AUSSENHANDELSPOLITIK 
MIT VERBRAUCHERPERSPEKTIVE 

Handelsabkommen der Europäischen Union zielen 
darauf ab, internationale Märkte für europäische Un-
ternehmen zu öffnen. Gleichzeitig profitieren auch Ver-
braucher von Freihandelsabkommen, etwa durch mehr 
Auswahl oder günstigere Preise. Verbraucher müssen 
sich dabei sicher sein können, dass Produkte bekann-
ten Verbraucherschutzstandards entsprechen: zum 
Beispiel bei Gesundheits- und Sicherheitsstandards, 
beim Datenschutz oder Gewährleistungsansprüchen. 

Die Bundesregierung muss sich im EU-Ministerrat da-
für einsetzen, dass Verbraucherinteressen bei Han-
delsabkommen stärker berücksichtigt und durch ein 
Verbraucherschutzkapitel eingebettet werden. Das 
europäische Vorsorgeprinzip muss in bilateralen Ab-
kommen verankert werden. Die Regulierungshoheit 
für Verbraucher- und Datenschutz darf nicht abgege-
ben werden. Produktsicherheit und Marktüberwa-
chung müssen in der freiwilligen regulatorischen Zu-
sammenarbeit einen hohen Stellenwert erhalten. Für 
mehr Vertrauen in den internationalen Handel müssen 
Verbraucher von EU-Handelsabkommen profitieren: 
etwa beim Roaming, bei Fluggastrechten oder beim 
Online-Handel. 
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STARKE VERBRAUCHER IN ALLEN 
LEBENSLAGEN 

Verbraucherpolitik macht das Leben für die Menschen 
bezahlbarer, einfacher und sicherer. Dabei müssen 
alle Lebensbereiche in den Blick genommen und ver-
braucherfreundlich gestaltet werden – von der Alters-
vorsorge über Ernährung, Gesundheit und Pflege bis 
zum Wohnen. 

STARKE ALTERSVORSORGE 
MIT DER EXTRARENTE 

Ergänzend zur gesetzlichen Rente müssen Verbraucher 
privat für das Alter vorsorgen, um ausreichend abgesi-
chert zu sein. Das Problem: Viele Anlageprodukte sind 
zu teuer und werfen gleichzeitig zu wenig Rendite ab. 
Damit fehlt die dringend benötigte Absicherung für ein 
gutes Leben im Alter. Es ist zu befürchten, dass die 
aktuell schwierige wirtschaftliche Lage bei einem Teil 
der Verbraucher auch dauerhaft zu finanziellen Ein-
bußen führen wird. Daher ist es umso wichtiger, dass 

das Geld, das noch zusätzlich zur gesetzlichen Rente 
für die private Vorsorge gespart wird, auch gut und ren-
tierlich angelegt wird. Unnötige Kosten und ineffizien-
te Investitionen müssen vermieden werden, damit die 
Menschen im Alter abgesichert sind. 

Der vzbv fordert die Einführung der Extrarente als 
staatlich organisiertes, einfaches, kostengünstiges 
und rentierliches Standardprodukt für die private Al-
tersvorsorge. Der Zugang zur Extrarente wäre über 
ein Opt-out über den Arbeitgeber zu vermitteln und 
über einen öffentlichen Träger organisiert. Die Kapi-
talanlage würde über ein Ausschreibungsmodell er-
folgen. 

Die Extrarente macht es für Unternehmen 
einfacher, ihre Mitarbeiter bei der privaten 
Altersvorsorge zu unterstützen. 

KOSTENEINDÄMMUNG UND 
FAIRNESS BEI INKASSO 

Überhöhte Inkassokosten sind ein großes Ärgernis für 
Verbraucher. Bereits im ersten Halbjahr 2020 traten 
bundesweit mehr als 6.000 Beschwerden bei den Ver-
braucherzentralen zum Thema Inkasso auf. Für auto-
matisierte Mahnungsschreiben und standardisierte 
Ratenzahlungsvereinbarungen verlangen Inkassoun-
ternehmen unverhältnismäßig viel Geld vom Schuld-
ner, das mit Blick auf den tatsächlichen Aufwand beim 
Inkassounternehmen nicht gerechtfertigt ist. Gerade 
in der Corona-Krise sind viele Menschen in finanzi-
elle Schwierigkeiten geraten, sodass es noch wich-
tiger für diesen Personenkreis ist, unnötige Kosten 
zu vermeiden. Schon die nach geltender Rechtslage 
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legalen Kostenforderungen sind unverhältnismäßig 
hoch. Doch selbst unrechtmäßig überhöhte Kosten-
forderungen bleiben aktuell meist ohne Folgen, weil 
die Rechtslage sehr kompliziert und ein Gerichtsver-
fahren für Verbraucher teuer und riskant ist. Schuld-
ner werden mit Drohungen über immer höhere Kos-
ten und Schufa-Einträge alleingelassen. Dazu kommt, 
dass die derzeitig zersplitterte Inkassoaufsicht nicht 
funktioniert. 

Der vzbv fordert eine klar nachvollziehbare, effektive 
Begrenzung von Inkassokosten, die sich am tatsächli-
chen Aufwand der Inkassounternehmen orientiert. Die 
behördliche Aufsicht für Inkassounternehmen muss 
zentral gebündelt werden, die Verstöße proaktiv auf-
deckt und dagegen vorgeht. 

BEZAHLBARES BAUEN UND WOHNEN 

Bezahlbares Wohnen gehört zu den Grundbedürfnis-
sen der Verbraucher. Gerade in Großstädten sind sie 
aber mit deutlich gestiegenen Kaltmieten und einer zu-
nehmenden Knappheit am Wohnungsmarkt konfron-
tiert. Verbraucher müssen in vielen Städten mehr als 
ein Drittel ihres Einkommens für Wohnen aufwenden.2 

Hinzu kommt, dass private Haushalte immer stär-
ker durch steigende Energiekosten belastet werden.3 

Nach wie vor werden etwa 40 Prozent der Endenergie 
im Gebäudesektor verbraucht. Sowohl der rechtliche 
Rahmen als auch die finanzielle Unterstützung für 
die energetische Gebäudesanierung müssen weiter 
verbessert werden. Das betrifft insbesondere auch 
Wohnraum einkommensschwacher Haushalte, damit 
die Energiekosten wesentlich gesenkt werden können. 
Dabei muss sichergestellt sein, dass die Sanierungs-
kosten warmmietenneutral erfolgen. 

Der vzbv fordert, die Ausnahmen der Mietpreisbremse 
zu reduzieren und das Gesetz zur Mietpreisbremse 
bundesweit anzuwenden. Das Wohngeld für Mieter und 
der Lastenzuschuss für selbstnutzende Wohneigentü-
mer müssen an die realen Verhältnisse der Betroffenen 

angepasst werden. Die Nebenkosten beim Erwerb von 
Wohneigentum müssen gesenkt werden. Dazu gehö-
ren die Grunderwerbsteuer und das Bestellerprinzip 
bei der Maklercourtage. Um den aktuellen Bestand an 
Sozialwohnungen zu halten und wieder schrittweise 
auszubauen, ist eine Verdreifachung der öffentlichen 
Fördermittel des Bundes auf drei Milliarden Euro er-
forderlich. Ebenfalls muss die Eigentumsquote erhöht 
werden. Der rechtliche Rahmen und die finanzielle Un-
terstützung für die energetische Sanierung müssen 
verbessert werden. 

STARKE STANDARDS FÜR GESUNDE UND 
NACHHALTIGE LEBENSMITTEL 

Bilder von überfüllten Schweine- oder Geflügelställen, 
Lebensmittel- und Futtermittelskandale oder Berichte 
über inakzeptable Arbeitsbedingungen auf Schlacht-
höfen: Immer wieder wird deutlich, dass Arbeitnehmer-
schutz, Tierschutz und Verbraucherschutz bei der Le-
bensmittelproduktion unterlaufen werden. Gleichzeitig 
gibt es Debatten um die Wertschätzung von Lebensmit-
teln, insbesondere tierischer Lebensmittel. Dabei geht 
es auch um die Frage nach den Preisen, die für Erzeuger 
fair sind, um auskömmliche Löhne für Arbeitnehmer 
und um mehr Tierwohl und Umweltschutz in der Land-
wirtschaft. Gleichzeitig müssen die Preise für Verbrau-
cher bezahlbar sein. Die Mehrheit der Verbraucher in 
Deutschland wünscht sich bessere Haltungsbedingun-
gen für landwirtschaftliche Nutztiere. Die meisten sind 
auch bereit, mehr dafür zu bezahlen.4 Aber sie wollen 
sicher sein, dass der Mehrpreis auch tatsächlich zu 
mehr Tierwohl führt. Verbraucher wollen nachvollzie-
hen können, wie die Tiere gelebt haben. 

Der vzbv fordert, dass Landwirtschaft und Lebens-
mittelproduktion grundlegend umgebaut werden. 
Lebensmittel müssen nach hohen Tierhaltungs-, Um-
welt- und Arbeitsschutzstandards zu fairen Preisen 
erzeugt werden können. Die Produktion möglichst 
großer Mengen zu möglichst niedrigen Preisen, vor 
allem für den Export, ist kein Zukunftsmodell. Die 
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tatsächlichen Kosten der Produktion müssen auch 
im Preis des Produktes abgebildet werden. 

Der vzbv fordert die Einführung eines Tierwohlla-
bels, das Verbrauchern beim Einkauf hilft. Gesetzli-
che Standards in der Tierhaltung müssen angehoben 
werden und die Bundesregierung und Bundesländer 
dabei an einem Strang ziehen. Damit diese Standards 
auch flächendeckend eingehalten werden, braucht es 
ein effektives Kontrollsystem. Dieses muss den ge-
sundheitlichen Zustand der Tiere und ihr Wohlerge-
hen betriebsgenau erfassen. Wenn die Politik Tierhal-
tungsbetriebe außerdem mit staatlichen Fördergeldern 
beim Umbau unterstützt, muss die Auszahlung an eine 
messbar bessere Tiergesundheit gekoppelt werden 
und keinesfalls nur an mehr Platz pro Tier. 

Der Umbau von Landwirtschaft und Lebens-
mittelproduktion hin zu mehr Nachhaltigkeit ist 
dringend notwendig, um diesen Wirtschaftszweig 
zukunftsfähig zu machen. 

GESUNDE ERNÄHRUNG DURCH 
GESÜNDERE LEBENSMITTEL 

In Deutschland sind 47 Prozent der Frauen, 62 Prozent 
der Männer und 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen 

übergewichtig.5,6 Ein ernährungsphysiologisch unaus-
gewogenes Lebensmittelangebot erschwert es, sich im 
Alltag gesund zu ernähren. Vor allem Fertigprodukte 
enthalten zu viel Fett, Salz oder Zucker. Eine ungüns-
tige Ernährungsweise, wie zum Beispiel eine regelmä-
ßige und hohe Zuckerzufuhr, steht im Zusammenhang 
mit der Entstehung von Übergewicht, Adipositas, Dia-
betes mellitus Typ 2 und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. 
Kinder gewöhnen sich sehr früh an einen süßen und 
salzigen Geschmack, was zu einer falschen Ernährung 
führen kann. Lebensmittel, die durch ihre Aufmachung 
eindeutig für Kinder bestimmt sind oder sich direkt an 
diese richten, enthalten häufig deutlich mehr Zucker 
als vergleichbare andere Produkte. 

Abhilfe schaffen sollte die Nationale Reduktions- und 
Innovationsstrategie für Zucker, Fett und Salz in Fer-
tiglebensmitteln aus dem Jahr 2018. Der Zwischenbe-
richt des Max-Rubner-Instituts vom März 2020 zeigt: 
Der Zuckergehalt ist in einigen Produktgruppen zwar 
zurückgegangen, allerdings nur in geringem Ausmaß. 
Insbesondere Frühstückscerealien und Milchprodukte, 
die sich an Kinder richten, sowie zuckergesüßte Erfri-
schungsgetränke enthalten nach wie vor viel Zucker. 
Der Salzgehalt von Fertigpizzen hat sich überhaupt 
nicht verändert. 

Der vzbv fordert, gesetzliche Regelungen für Le-
bensmittel festzulegen, die durch ihre Aufmachung 
eindeutig für Kinder bestimmt sind. Sie sollten zwin-
gend den Nährwertkriterien der Weltgesundheitsor-
ganisation entsprechen und unter anderem Höchst-
grenzen für Zucker, Salz und Fett einhalten müssen.7 

Nur wenn diese Kriterien eingehalten werden, sollen 
Hersteller durch die Verpackungsgestaltung, Wer-
bung und Promotionsmaßnahmen ihre Produkte di-
rekt an Kinder oder als für Kinder geeignet vermark-
ten dürfen. 

Der vzbv fordert eine flächendeckende und verbindli-
che Verbesserung der Nährwertqualität des gesam-
ten Lebensmittelangebots. Die Ziele im Rahmen der 
Nationalen Reduktionsstrategie für Zucker, Salz und 
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Fett in Fertigprodukten müssen schärfer formuliert 
werden. Es muss Anreize für deutliche Rezepturver-
besserungen geben. Wenn Unternehmen ihre Ziele 
nicht erreichen, muss die Bundesregierung Konse-
quenzen festlegen. 

KLARHEIT UND WAHRHEIT BEI DER 
LEBENSMITTELKENNZEICHNUNG 

Verbraucher ärgern sich, wenn Lebensmittelverpa-
ckungen, Werbeflyer oder sonstige Produktinformatio-
nen sowohl im stationären Handel als auch in Online-
Shops falsche Erwartungen wecken. Zum Beispiel, 
wenn erst beim genauen Hinsehen erkennbar ist, dass 
der Schwarzwälder Schinken aus Fleisch von nieder-
ländischen Schweinen stammt. Oder dass in der Saft-
packung mit den vielen Beeren auf der Vorderseite 
überwiegend Apfelsaft steckt. Auf dem Portal lebens-
mittelklarheit.de des vzbv und der Verbraucherzent-
ralen stehen bereits rund 1.300 Produkte, über deren 
Aufmachung sich Verbraucher beschwert haben. 

83 Prozent der Verbraucher ist es wichtig, dass ein Le-
bensmittel aus der Region kommt.8 Sie sind jedoch mit 
einem Siegel-Dschungel an unterschiedlichen Labeln 
und Auslobungen für vermeintlich regionale Lebensmit-
tel konfrontiert, der die Orientierung enorm erschwert. 
Nicht jedes Produkt, das einen regionalen Eindruck 
macht, enthält auch wirklich regionale Zutaten. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, sich mit 
den Bundesländern auf Mindeststandards für Pro-
dukte zu verständigen, die als regional beworben 
und vermarktet werden. Eine einheitliche Kennzeich-
nung für regionale Produkte ist außerdem dringend 
notwendig. Die Stellung der Verbrauchervertreter in 
der Deutschen Lebensmittelbuchkommission muss 
gestärkt werden. Repräsentative Verbraucherbefra-
gungen und Markterhebungen müssen deutlich mehr 
genutzt werden, um Mindestmengen für wertgeben-
de Zutaten und Kennzeichnung und Aufmachung 
von Produkten weiterzuentwickeln und verbraucher-

freundlich zu gestalten. Die Geschäftsordnung der 
Deutschen Lebensmittelbuchkommission ist dem-
entsprechend zu erweitern. 

KONTROLLEN FÜR MEHR 
LEBENSMITTELSICHERHEIT 

Krankmachende Keime in Wurstwaren, Schädlingsbe-
fall in Großbäckereien oder verdorbene Lebensmittel: 
Lebensmittelskandale schrecken Verbraucher regelmä-
ßig auf. Schuld daran sind nicht nur „schwarze Schafe“ 
in der Branche, sondern Fehler im System. Die Lebens-
mittelüberwachung wird ihren Verpflichtungen nicht ge-
recht. Es wird zu wenig kontrolliert, weil die meisten 
Überwachungsbehörden zu schlecht ausgestattet sind. 
Und wenn bei Kontrollen etwas auffällt, wird zu lang-
sam und schlecht koordiniert kommuniziert. Rückrufe 
erfolgen zu spät oder nicht umfassend genug. 

Verbraucher müssen darauf vertrauen können, dass 
Lebensmittel sicher sind, Kontrollen stattfinden und 
diese auch Konsequenzen haben. Und es muss mehr 
Transparenz über die Ergebnisse der Lebensmittelüber-
wachung geben. Wenn Betriebe fürchten müssen, dass 
schlechte Hygiene oder Betrug regelmäßig öffentlich 
gemacht werden, werden sie alles daransetzen, jeder-
zeit sauber zu arbeiten. 

Der vzbv fordert eine nationale Musterverordnung für 
die Bundesländer zur Veröffentlichung der Kontroll-
ergebnisse der Lebensmittelüberwachung. Ein Kon-
trollbarometer muss bundesweit einheitlich ermög-
licht werden, damit Verbraucher über die Ergebnisse 
von Lebensmittelkontrollen informiert werden und 
im Internet sowie an der Tür eines jeden Betriebes 
ablesen können, wie dieser bei der letzten Kontrol-
le abgeschnitten hat. Damit die Behörden Rückrufe 
künftig schneller durchführen und kommunizieren 
können, muss die Bundesregierung die Entwicklung 
eines zentralen, digitalen Systems koordinieren, auf 
das die Lebensmittelüberwachung bundesweit Zu-
griff hat. Darin müssen Lieferketten auf jeder Stufe 

https://mittelklarheit.de
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abgebildet werden und Kontrollergebnisse auch für 
Verbraucher leicht erkennbar und interaktiv abrufbar 
sein. 

SICHERE LEBENSMITTELVERPACKUNGEN 

Bei Lebensmittelkontaktmaterialien wie Verpackungen 
oder Geschirr kommt eine Vielzahl von chemischen 
Substanzen zum Einsatz, die Risiken für die mensch-
liche Gesundheit bergen oder deren Sicherheit nicht 
ausreichend bewertet ist. Ein Beispiel sind Coffee-to- 
go-Becher aus Bambus-Kunststoffgemischen, die be-
denkliche Mengen an Schadstoffen abgeben. Die ge-
setzlichen Vorgaben für sichere Lebensmittelkontakt-
materialien sind nicht ausreichend und Verbraucher 
sind bisher nicht ausreichend vor Chemikalien und 
Schadstoffen geschützt. 

Der vzbv fordert, dass sich die Bundesregierung auf  
EU-Ebene für eine umfassende Neuregelung der Ge-
setzgebung zu Lebensmittelkontaktmaterialien ein- 
setzt. Diese muss unter anderem ein neues Zulas-
sungsverfahren für Materialien, ein Verbot des Ein-
satzes gesundheitsschädigender Substanzen und ein 
umfassendes und am Verbraucheralltag orientiertes 
Kennzeichnungskonzept für Lebensmittelkontaktma-
terialien beinhalten. Besonders wichtig ist, dass die 
Risikobewertung der Stoffe neu konzipiert wird, um 
die Gesundheit der Verbraucher besser und umfassen-
der zu schützen. 

STARKE UND BEZAHLBARE PFLEGE 

In Deutschland leben circa 3,41 Millionen pflegebe-
dürftige Menschen.9 Bislang ist nicht ausreichend 
gewährleistet, dass die Interessen der Betroffenen 
bei der Finanzierung und Gestaltung der Pflege in 
Deutschland angemessen vertreten werden. Weil 
die Kosten für die pflegerische Versorgung ständig 
steigen, die Leistungen der Pflegeversicherung aber 
nicht, müssen Verbraucher immer mehr aus eigener 

Tasche zahlen. In der stationären Langzeitpflege sind 
dies mittlerweile bundesweit 2.015 Euro pro Monat.10 
Viele Pflegebedürftige sind deshalb auf zusätzliche 
Sozialhilfeleistungen angewiesen, Tendenz steigend. 
Hinzu kommt: Einseitige Preiserhöhungen, überzo- 
gene Mithaftung von Angehörigen und ausufernde 
Zusatzleistungen gehören zum Alltag vieler Pflege-
bedürftiger und ihrer Angehörigen. Insbesondere 
Wohn- und Betreuungsverträge für die Pflege ent-
halten häufig schwer verständliche und fragwürdi-
ge Klauseln. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen 
dürfen mit solchem Vertragsärger nicht allein gelas-
sen werden. 

Der vzbv fordert eine jährlich automatische Anpas- 
sung der Leistungen der Sozialen Pflegeversicherung, 
orientiert an der Inflationsrate und den Personalkos-
ten. Die Soziale Pflegeversicherung muss zusätzlich 
zukünftig mit Steuermitteln unterstützt werden, um 
Beitragssteigerungen zu begrenzen. Die Länder müssen 
ihrer Verantwortung bei der Finanzierung der Investi-
tionskosten in Pflegeeinrichtungen endlich gerecht 
werden, statt die Heimbewohner zusätzlich mit diesen 
Kosten zu belasten. Langfristig gilt es die Frage einer 
nachhaltigen und solidarischen Pflegeversicherung 
im Blick zu behalten. Damit Verbraucher ihre Rechte 
zukünftig auch selbst besser wahrnehmen können, 
müssen unabhängige Pflegerechtsberatungsangebote 
geschaffen und gefördert werden. 

https://Monat.10
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Ein Steuerzuschuss zur Pflegeversicherung ent-
lastet auch Unternehmen/Arbeitgeber, da ihre 
Sozialversicherungsbeiträge ebenso wie die von 
Arbeitnehmern begrenzt werden können. Die Ge-
sundheitswirtschaft hat zudem eine hohe ökono-
mische Bedeutung für den Standort Deutschland. 
Hierzu trägt auch eine gestärkte Pflege bei. 

MEHR TRANSPARENZ BEI KRANKENKASSEN 

Die gesetzlichen Krankenkassen unterscheiden sich 
in ihren Leistungs-, Beratungs- und Serviceangeboten. 
Gerade für Verbraucher mit chronischen Krankheiten 
oder speziellen Bedürfnissen ist es daher sinnvoll, eine 
passende Kasse auszusuchen. Zurzeit ist dies kaum 
möglich, da kaum zu überblicken ist, welche besonde-
ren Leistungen und Services die verschiedenen Kassen 
anbieten. Von besonderer Bedeutung für die Wahl der 
Krankenkasse ist das Genehmigungsverhalten der ein-
zelnen Kassen. Ein wichtiger Aspekt, der bislang für 
Verbraucher nicht sichtbar wird. Nur die Höhe des in-
dividuellen und zu bezahlenden Zusatzbeitrages einer 
Krankenkasse ist bislang einfach zu ermitteln und als 
Vergleichsgrundlage zugänglich. 

Der vzbv fordert, dass die Krankenkassen zu mehr 
Transparenz verpflichtet werden. Sie müssen ver-
gleichbare und verpflichtend vorgegebene Informa-
tionen über die jeweiligen Service-, Beratungs- und 
Leistungsangebote sowie Zahlen zum Genehmigungs-
verhalten veröffentlichen. Krankenkassen sollten um 
die beste Qualität konkurrieren und nicht allein um 
den niedrigsten Preis. 

PATIENTENRECHTE FÜR MEHR AUGENHÖHE 

Patienten sind im Verhältnis zum Arzt und den Kran-
kenhäusern in einer nachteiligen Position. Mitunter 
wird ihnen die Einsicht in ihre Akten verwehrt oder 

sie werden nur unzureichend über Diagnosen aufge-
klärt. Bei Individuellen Gesundheitsleistungen (IGeL) 
werden Ärzte zudem häufig zum Verkäufer. Auch Op-
fer von ärztlichen Behandlungsfehlern können ihre 
rechtlichen Ansprüche nur schwer durchsetzen. 

Der vzbv fordert die Stärkung der Patientenrechte bei 
(vermuteten) Behandlungsfehlern. Zum einen muss 
ein Härtefallfonds geschaffen werden und zum ande-
ren muss Patienten der Zugang zu qualitätsgesicher-
ten ärztlichen Gutachten im Fall von Behandlungsfeh-
lern erleichtert werden. Privatärztliche Individuelle 
Gesundheitsleistungen müssen besser reguliert und 
effektiv kontrolliert werden. Dazu gehört das Verbot 
von IGeL-Verzichtsformularen, auf denen Patienten 
ihr „Nein“ zu einer IGeL schriftlich bestätigen sollen. 
Diese Formulare schüren unnötigen Druck und Angst 
bei Patienten. Sie sind letztendlich eine indirekte Ver-
kaufsstrategie. 

NEUAUFSTELLUNG DER UNABHÄNGIGEN 
PATIENTENBERATUNG 

Die Unabhängige Patientenberatung (UPD) wurde 
geschaffen, um Patienten neutrale und verlässliche 
Informationen und Beratung zu bieten, zum Beispiel 
bei ärztlichen Behandlungsfehlern oder Problemen 
mit der Krankenkasse. Das Angebot wird durch Bun-
desmittel gefördert und finanziert. Wie wichtig unab-
hängige Gesundheitsinformationen und -beratungen 
sind, wurde in der Corona-Krise noch einmal verstärkt 
deutlich. Dabei müssen sich Verbraucher darauf ver-
lassen können, dass die Beratung unabhängig von 
den professionellen Akteuren im Gesundheitswesen 
ist und allein die Perspektive der Patienten einnimmt. 
Die aktuelle UPD kann das nicht leisten und muss da-
her reformiert werden. 

Die Trägerschaft der UPD muss nach Ablauf der ak-
tuellen Ausschreibungsphase verändert werden. Die 
Beratungseinrichtung sollte allein den Interessen der 
Patienten verpflichtet sein. Wirtschaftliche Interes-
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sen oder andere Abhängigkeiten dürfen die Arbeit ei-
nes unabhängigen Beratungsangebots für Patienten 
nicht beeinflussen. Wichtig ist, dass die UPD langfris-
tig aufgestellt und verstetigt wird. 

VERANTWORTLICHE KREDITVERGABE 

Der Vertrieb von Krediten ist lukrativ. Kredite werden 
in Bankfilialen, an der Ladenkasse und auf digitalen 
Plattformen aktiv verkauft. Dabei steht in aller Regel 
nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit von Ver-
brauchern im Mittelpunkt, sondern das Provisionsin-
teresse des Vertriebs. Für Verbraucher besteht die Ge-
fahr, dass sie sich mit diesen Krediten übernehmen 
und im schlimmsten Fall überschulden. 

Der vzbv fordert strenge verbraucherfreundliche Ver-
haltenspflichten für die Verkäufer von Krediten – un-
abhängig davon, ob eine Bank, eine digitale Plattform 
oder der Handel den Kredit vergibt. Die Kreditverga-
be muss unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit sowie der individuellen Lebens-
umstände der Verbraucher erfolgen. Die Einhaltung 
dieser Pflichten durch die Finanzinstitute muss von 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) 
streng beaufsichtigt werden. 
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STARKE VERBRAUCHER FÜR KLIMA-
SCHUTZ UND NACHHALTIGEN KONSUM 

Der Klimawandel stellt Wirtschaft und Gesellschaft 
sowie jeden Einzelnen vor enorme Herausforderun-
gen. Diese können nur gemeinsam bewältigt werden. 
Verbraucher können und müssen einen fairen Beitrag 
leisten – ohne dabei einen unangemessenen hohen 
Teil der Kosten zu tragen. Die Energiewende muss wei-
ter vorangetrieben werden, alternative und innovative 
Mobilitätskonzepte gefördert und gestärkt werden. 
Nachhaltiger Konsum muss einfacher werden. 

STARKER KLIMASCHUTZ ZU FAIREN 
ENERGIEPREISEN 

Der Strompreis hat sich in den letzten 20 Jahren mehr 
als verdoppelt.11 In Deutschland zahlen die privaten 
Verbraucher mit die höchsten Strompreise in der EU.12 

Insbesondere für einkommensschwache Haushalte mit 
alten stromfressenden Haushaltsgeräten in schlecht 
isolierten Häusern stellen die hohen und steigen-

den Strompreise ein Problem dar. Zudem blockiert 
der hohe Strompreis die Sektorkopplung von Strom, 
Wärme und Verkehr, bei der zum Beispiel Strom aus 
erneuerbaren Energien für die Wärmeversorgung von 
Gebäuden oder für Elektroautos eingesetzt wird. Das 
bremst die Energiewende in den Bereichen Gebäude 
und Verkehr. 

Zu einer verbraucherfreundlichen Energiewende gehört 
auch der kostengünstige Aus- und Umbau der Strom-
netze. Dabei muss Netzertüchtigung vor Netzausbau 
gehen. Neue Verbrauchseinrichtungen wie Wärmepum-
pen und Ladeeinrichtungen für Elektromobilität müs-
sen so an Stromnetze gekoppelt werden, dass diese 
entlastet und damit die Netzentgelte für die Verbrau-
cher gesenkt werden können. 

Umfragen ergeben immer wieder, dass die Mehrheit 
der Bevölkerung Klimaschutzmaßnahmen begrüßt. 
Dabei spielt die Verbraucherfreundlichkeit eine ent-
scheidende Rolle: Etwa zwei Drittel der Befragten un-
terstützen die Einführung der CO2-Bepreisung – aber 
nur dann, wenn die dadurch eingenommenen Mittel 
wieder an die Verbraucher zurückerstattet werden.13 

Der vzbv fordert, den Strompreis durch verschiedene 
Maßnahmen zu senken. Sowohl die Einnahmen aus 
der CO2-Bepreisung als auch die zu diesem Zweck 
bereitgestellten Mittel im Konjunkturpaket müssen 
zur Absenkung der Umlage für erneuerbare Energien 
(EEG-Umlage) verwendet werden. Durch eine Redu-
zierung und steuerliche Finanzierung der Industrie-
ausnahmen (besondere Ausgleichsregelung) könnte 
die EEG-Umlage noch zusätzlich gesenkt werden. Die 
Stromsteuer muss auf das von der EU vorgeschriebe-
ne Minimum reduziert werden. Industrieausnahmen 
bei den Netzentgelten müssen gestrichen werden. 

https://werden.13
https://verdoppelt.11


|  Kernforderungen im Detail22 

Fairer Handel 

Nur wenn Strom aus erneuerbaren Energien von 
großen Teilen seiner Abgabenlast befreit und damit 
kostengünstiger wird, besteht der Anreiz für private 
Haushalte, Strom auch verstärkt im Wärme- und 
Verkehrsbereich einzusetzen (Sektorkopplung). Für 
Verbraucher muss es einfacher werden, bei der Ener-
giewende mitzumachen. Die Regeln für Mieterstrom 
müssen so ausgestaltet werden, dass deutlich mehr 
Mieter und Wohnungseigentümer in Mehrfamilien-
häusern durch Solarstrom vom eigenen Dach ver-
sorgt werden können. Energieeffizienzmaßnahmen 
für selbst genutztes Wohneigentum und für Mietwoh-
nungen müssen stärker gefördert werden. 

Der Um- und Ausbau der Energieinfrastruktur, die 
technischen Maßnahmen für die Energieeffizienz und 
neue Geschäftsmodelle schaffen und erhalten Arbeits-
plätze, insbesondere auch vor Ort in den Regionen. 

STARKE PRODUKTE AUS VERANTWORTUNGS-
VOLLER HERSTELLUNG 

Verbraucher können dem neuen Handy oder der neu-
en Jacke nicht ansehen, unter welchen Bedingungen 
sie produziert wurden. Sie sollten sich aber darauf 
verlassen können, dass bei der Produktion Mindest-
standards bei Menschen- und Arbeitnehmerrechten 

sowie beim Umweltschutz eingehalten werden. Nach-
haltigkeit beginnt am Anfang der Wertschöpfungs-
kette. Einzelne Verbraucher können über Konsum-
entscheidungen keinen Missstand berichtigen, den 
Unternehmen durch ihre Produktion verantworten. 

Der vzbv fordert, menschenrechtliche sowie umwelt-
bezogene Sorgfaltspflichten rechtsverbindlich in ei-
nem Lieferkettengesetz zu verankern. Dabei müssen 
alle Sektoren und die gesamte Wertschöpfungskette 
umfasst werden. Ein Sanktionsmechanismus muss 
bei Missachtung greifen. Ein nationales Gesetz muss 
eine Vorlage für ein ehrgeiziges europäisches Lie-
ferkettengesetz darstellen, das Rechtssicherheit im 
EU-Binnenmarkt für die Sicherstellung nachhaltiger 
Lieferketten schafft. 

Ein Lieferkettengesetz reduziert weltweite Unge-
rechtigkeit, sorgt für gleiche Rahmenbedingungen 
für alle Unternehmen und schafft Vertrauen in die 
Anbieter. 

STARKER ÖPNV UND NEUE MOBILITÄTS- 
DIENSTLEISTUNGEN 

Der öffentliche Verkehr ist für Millionen Menschen 
Hauptverkehrsmittel. Die Nutzung wird ihnen jedoch 
nicht immer leicht gemacht und für viele Menschen ist 
der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) noch im-
mer keine Alternative. Gerade in dünner besiedelten 
Gebieten kann das Fehlen eines attraktiven Nahver-
kehrs zur Abkopplung von Regionen oder bestimm-
ter Bevölkerungsgruppen führen. Um dies zu ändern 
und die vielfältigen ökologischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Vorteile zu nutzen, muss der ÖPNV ge-
stärkt werden. Eine grundsätzlich stärkere Ausrich-
tung an den Verbraucherbedürfnissen, der Abbau von 
Nutzungs- und Umsteigewiderständen, die stärkere 
Verknüpfung des klassischen ÖPNV mit neuen Mobi-
litätsangeboten und eine insgesamt stärkere Digita-
lisierung zum Nutzen der Fahrgäste sind notwendig. 
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Der vzbv fordert, dass alle Haushalte in Deutschland 
an den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) oder 
öffentlich zugängliche Verkehrsmittel angeschlossen 
werden, um die wichtigsten Bedarfseinrichtungen wie 
Ärzte oder Supermärkte auch ohne Auto erreichen zu 
können. 

Der ÖPNV muss insgesamt attraktiver werden, in-
dem verbindliche Angebots- und Qualitätsziele nut-
zerfreundlich festgelegt und umgesetzt werden. 
Dazu zählt auch die Vereinheitlichung wesentlicher 
Tarif- und Beförderungsbedingungen, was eine Be-
dingung für eine weitere Bundesförderung des ÖPNV 
sein sollte. 

Die Bundesregierung muss die Vernetzung und Inte-
gration von Daten und Diensten zur Entwicklung von 
intermodalen Mobilitätsplattformen weiter fördern. 
Dabei muss Chancengleichheit durch einen fairen 
Austausch anonymisierter und aggregierter Daten  
sowie Datenportabilität sichergestellt werden Trans-
parenz, Haftungsfragen und die Durchsetzung von 
Verbraucherrechten müssen klar geregelt werden. 

Eine stärkere Ausrichtung der öffentlichen Ver-
kehrsangebote an den Verbrauchern nützt nicht nur 
dem Klima, sondern führt zu einer Attraktivitäts-
steigerung, die mehr Fahrgäste generiert. 

VERKEHRSWENDE VERBRAUCHER- 
FREUNDLICH VORANBRINGEN 

Maßnahmen zur Verkehrswende müssen verständlich 
kommuniziert werden und den Verbrauchern nützen. 
Dann kann der Wandel zu einer klima- und lebensver-
träglicheren Mobilität gelingen. Automatisierung und 
Vernetzung können dazu beitragen, dass Verbraucher 
einfacher, sicherer und komfortabler unterwegs sind. 
Die technische Entwicklung geht aber oft an den An-
forderungen der Menschen vorbei. Sie müssen daher 
bei der Entwicklung von politischen Maßnahmen so-
wie von Dienstleistungen und Produkten stärker betei-
ligt werden. Durch die Corona-Pandemie hat sich der 
Druck besonders auf die öffentlichen Verkehrsmittel 
erhöht, Angebot und Qualität auszuweiten. 

Der vzbv setzt sich für eine verbraucherfreundliche 
Verkehrswende ein und fordert die Bundesregierung 
auf, einen Dialog- und Beteiligungsprozess zur „Digi-
talisierung des Mobilitätssektors“ mit Bürgern ein-
zuleiten. So könnten die Potenziale der Automatisie-
rung und Vernetzung in der Mobilität zum Nutzen der 
Verbraucher ausgelotet und genutzt werden. 

VERLÄSSLICHE INFORMATIONEN ZU 
CO2-AUSSTOSS UND FAHRZEUGBATTERIEN 

Der CO2-Ausstoß von Autos ist ein wichtiges Kriteri-
um, wenn sich Verbraucher einen neuen Wagen zu-
legen. Das bestehende Pkw-Label macht es Verbrau-
chern schwer, sich für ein sparsames Fahrzeug zu 
entscheiden. Der CO2-Ausstoß wird bezogen auf die 
Fahrzeugmasse bewertet und entsprechend klassi-
fiziert. Manche großen Autos, die absolut mehr CO2 
ausstoßen als kleinere Wagen, bekommen dadurch 
eine bessere Bewertung. Im Zweifelsfall entscheiden 
sich Verbraucher dann für einen Wagen, mit dem sie 
mehr CO2 ausstoßen, da dieser doch scheinbar ein 
besseres Label hat. Immer mehr Verbraucher steigen 
als Alternative auf Elektroautos um. Mittlerweile sind 
auch vermehrt elektrische Gebrauchtwagen erhält-
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lich. Dabei haben Verbraucher bisher keine Informa-
tionen darüber, in welchem Zustand sich die Batterie 
befindet. Es besteht die Gefahr, dass E-Autos daher 
seltener weiterverkauft werden. 

Der vzbv fordert mehr Wahrheit und Klarheit beim Au-
tokauf. Bei der anstehenden Novellierung der Pkw-
Energieverbrauchskennzeichnung muss sich die Bun-
desregierung auf europäischer Ebene dafür einsetzen, 
dass bei allen Fahrzeugen der absolute CO2-Ausstoß 
angegeben werden muss. So hätten Verbraucher rea-
listische, verlässliche und einfach zu verstehende In-
formationen für die Kaufentscheidung. 

Verbraucher müssen künftig objektive und vergleich-
bare Angaben zum Zustand der Fahrzeugbatterie er-
halten können. Dafür werden eine standardisierte 
Schnittstelle für einen Zugang zu den relevanten Da-
ten sowie einheitliche Bewertungsmethoden zur neu-
tralen Bestimmung des Batteriezustands benötigt. 

NACHHALTIGER VERSANDHANDEL 

Der Versandhandel ist für Verbraucher attraktiv, denn 
er ermöglicht ein vielfältigesWarenangebot und leichte 
Preisvergleiche über bequemes Einkaufen vom Sofa 
aus. Dem gegenüber stehen allerdings auch negative 
Folgen des Online-Handels: Verpackungsmüll, Liefer-
verkehr, Vernichtung neuwertiger Waren und Verödung 
der Innenstädte. Das Potenzial, den Versandhandel 
nachhaltiger zu gestalten, ist groß. Aufgrund der Mög-
lichkeiten, die die digitale Informationsverarbeitung 
bietet, kann er sogar zu einem Motor hin zu nachhal-
tigem Konsum werden. 

Der vzbv fordert Designvorgaben für Online-Shops, 
sodass umweltrelevante Produktinformationen und 
Nachhaltigkeitslabels verpflichtend zur Verfügung 
gestellt werden. Nachhaltigkeitskriterien müssen in 
Such- und Auswahlalgorithmen berücksichtigt wer-
den, um nachhaltige Konsumentscheidungen zu er-
möglichen und Verbraucher vor Fehlkäufen zu schüt-

zen. Daneben sind gesetzliche Vorgaben erforderlich, 
um CO2-Emissionen durch den Versandhandel zu re-
duzieren. Standardisierte Mehrwegsysteme für Ver-
packungen im Online-Handel könnten das Abfallauf-
kommen reduzieren. 

LÄNGERE LEBENSDAUER VON PRODUKTEN 

Die Erwartungen der Verbraucher an die Nutzungs-
dauer technischer Geräte wird oft enttäuscht. Knapp 
nach dem Ablauf der zweijährigen Gewährleistungs-
frist macht der Akku des Tablets schlapp oder das 
noch gar nicht so alte Mobiltelefon bringt nach dem 
Software-Update nicht mehr die gewünschte Leistung. 
Kein Wunder, dass sich 85 Prozent der Verbraucher ge-
setzliche Vorgaben für eine längere Lebensdauer von 
Produkten wünschen.14 

Der vzbv fordert, die Fristen für die Gewährleistung 
und für die Beweislastumkehr zu verlängern. 

Der vzbv fordert zudem verpflichtende und verbind-
liche Herstellerinformationen, die Verbraucher über 
die zu erwartende Nutzungsdauer der Produkte infor-
mieren. Diese Informationen umfassen die geplante 
Lebensdauer, die Reparierfähigkeit sowie auch die 
Dauer der Verfügbarkeit von Software-Updates. 

NACHHALTIGE GELDANLAGE 

Einigen Verbrauchern ist es wichtig, ihr Geld nach-
haltig anzulegen. Sie wollen dabei sichergehen, dass 
ihre Investition tatsächlich in der Realwirtschaft an-
kommt und dort nachhaltig wirkt. 

Der vzbv fordert, dass bei Geldanlagen, die als nachhal-
tig beworben werden, nach wissenschaftlichen Maß-
stäben erläutert werden muss, in welcher Weise sie 
nachhaltig auf die Realwirtschaft wirken. 

https://w�nschen.14
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STARKE VERBRAUCHER IN 
DER DIGITALEN WELT 

Künstliche Intelligenz und digitale Kommunikation prä-
gen den Alltag der Verbraucher, schnelles Internet ist 
eine wichtige Voraussetzung für Teilhabe. Hilfreiche, 
verlässliche und vertrauenswürdige Dienstleistungen 
und eine gute Infrastruktur sind durch Home-Office und 
Physical Distancing noch wichtiger geworden. Dafür 
sind Regeln notwendig, die Raum für Innovation und 
Entwicklung bieten und gleichzeitig die Privatsphäre 
und Selbstbestimmung der Verbraucher schützen. 

STARKER SCHUTZ VOR BENACHTEILIGUNGEN 
DURCH ALGORITHMEN 

Algorithmische Systeme und Künstliche Intelligenz 
(KI) spielen in immer mehr Lebensbereichen eine ent-
scheidende Rolle. Unternehmen bestimmen via Ale-
xa und Co., welche Angebote Verbraucher erhalten. 
Versicherungen entscheiden mithilfe von algorithmi-
schen Systemen Höhe der Boni und Prämien, indem 
detaillierte Verhaltensdaten und Persönlichkeitsana-
lysen genutzt werden. Daten können entscheiden, 
wer Zugang zu Diensten oder Märkten erhält. Unklar 
ist regelmäßig, wie und warum Entscheidungen zustan-
de kamen und aufgrund welcher Daten. Algorithmische 
Systeme und KI sind bislang weder für Verbraucher 
noch Aufsichtsinstitutionen nachvollziehbar gestaltet. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, einen 
horizontalen Rechtsrahmen für algorithmische Sys-
teme und Künstliche Intelligenz auf europäischer 
Ebene voranzutreiben. Sie muss sich dafür einset-
zen, dass Verbraucher transparente Informationen 
darüber erhalten, warum und auf welcher (Daten-) 
Grundlage konkrete Entscheidungen über sie getrof-
fen oder automatisiert vorbereitet wurden. Die Bun-
desregierung muss ein bundesweites unabhängiges 

Kompetenzzentrum Algorithmische Systeme etab-
lieren, das bestehende Aufsichtsbehörden, wie bei-
spielsweise die Bundesnetzagentur oder das Bun-
deskartellamt, mit methodisch-technischem Sach-
verstand bei der Aufsicht von Algorithmen und KI 
unterstützt. Des Weiteren muss die Bundesregie-
rung vorhandene sektorale Aufsichtsinstitutionen 
mit den erforderlichen Befugnissen ausstatten, um 
algorithmische Systeme und Künstliche Intelligenz 
kontrollieren zu können. 

Mehr Transparenz und Kontrolle von Algorithmen 
stärken das Vertrauen der Verbraucher in eine zent-
rale Zukunftstechnologie und schaffen gleichzeitig 
faire Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen. 

FAIRER WETTBEWERB IN DIGITALEN MÄRKTEN 

In digitalen Märkten müssen sich Nutzer und Anbieter 
häufig den Regeln großer marktstarker Plattformen un-
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terwerfen. Große digitale Konzerne sind zunehmend in 
mehreren Märkten parallel tätig und kontrollieren als 
Gatekeeper den Zugang zu Nutzern, Anbietern, Han-
delsplätzen oder App-Stores. Dabei können sie ihre 
Marktposition nutzen, um Verbrauchern oder Anbie-
tern unfaire Bedingungen und Vertragskonditionen ab-
zuverlangen und damit den Wettbewerb zu schädigen 
und ihre eigene Marktposition zu stärken. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, das Wett-
bewerbsrecht national und auf europäischer Ebene 
zu einem proaktiven und digitalen Wettbewerbsrecht 
weiterzuentwickeln. Hierzu gehören unter anderem 
eine Verschärfung der Missbrauchsaufsicht sowie 
Möglichkeiten der Aufsichtsbehörden, gegen Unter-
nehmen mit überragender marktübergreifender Be-
deutung für den Wettbewerb frühzeitig vorzugehen. 
Es muss zudem frühzeitig verhindert werden, dass 
marktmächtige Unternehmen durch strategische 
Behinderungen dafür sorgen, dass ein Markt in ein 
Monopol umkippt („Tipping“). 

FAIRE ONLINE-MARKTPLÄTZE 

Mit wenigen Klicks können Verbraucher heute welt-
weit einkaufen – ein steigender Trend, der auch durch 
die Corona-Pandemie noch einmal beschleunigt wur-
de. Allein die Direktimporte von China nach Deutsch-
land sind zwischen den Jahren 2016 und 2017 von 40 
auf 100 Millionen Pakete angestiegen.15 Online-Markt-
plätze, die Verbraucher mit Produzenten und Händlern 
in der ganzen Welt zusammenbringen, sind wichtige 
Treiber dieses Phänomens. Diese Globalisierung des 
Business-to-Consumer-Handels (B2C) hat konkrete 
Vorteile für Verbraucher: Sie können Produkte kaufen, 
die es in ihrem Land nicht gibt, oder sie können ein 
besonders günstiges Produkt erstehen. Doch gehen 
mit dieser Internationalisierung auch eine Reihe von 
Risiken einher: So ignorieren Online-Marktplätze und 
-Händler etwa geltendes Verbraucherrecht und die 
Einfuhr nicht-verkehrsfähiger und teils gefährlicher 
Produkte in den EU-Binnenmarkt nimmt zu. Die Zahl 

der Beschwerden von Verbrauchern über Online-Markt-
plätze und internationale Anbieter sind in den letzten 
Jahren sprunghaft angestiegen. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, die Aus-
stattung von Zoll- und Marktüberwachungsbehör-
den an die Erfordernisse des grenzüberschreitenden 
Online-Handels anzupassen. Außerdem muss sich die 
Bundesregierung auf EU-Ebene dafür einsetzen, dass 
Online-Marktplätze mehr Verantwortung dafür über-
nehmen, dass Anbieter europäische Verbraucherrech-
te einhalten. Tritt die Online-Plattform wie ein Ver-
tragspartner auf oder übt sie einen beherrschenden 
Einfluss auf die Anbieter aus, muss sie selbst wie ein 
Vertragspartner haften. Nur so hat der Verbraucher 
die Möglichkeit, im Schadensfall seine Rechte durch-
zusetzen. 

STARKE DIGITALE TEILHABE DURCH FLÄCHEN-
DECKENDEN ZUGANG ZUM INTERNET 

Der Zugang zum Internet, ob schnell oder langsam, 
ist in Deutschland keine Selbstverständlichkeit. Laut 
Jahresbericht der Bundesnetzagentur gab es 2019 im-
mer noch 2,9 Millionen Kunden, die Internetanschlüs-
se mit einer Bandbreite unter 10 Mbit/s nutzten.16 

Noch gravierender: Laut Statistischem Bundesamt 
hatten im selben Jahr rund 3,6 Millionen Haushal-
te gar keinen Anschluss ans Internet.17 Dabei ist der 
Wunsch nach adäquater Versorgung auf Verbraucher-
seite groß: Bei einer repräsentativen Umfrage im Auf-
trag des vzbv vom Dezember 2019 gaben insgesamt 
65 Prozent der Befragten an, dass die Geschwindig-
keit der Breitband-Grundversorgung bei mindestens 
30 Mbit/s liegen sollte.18 

Der vzbv fordert, eine Grundversorgung über den Breit-
band-Universaldienst von mindestens 30 Mbit/s im 
Bundesgebiet flächendeckend einzuführen. Die Min-
destbandbreite der Grundversorgung ist so auszule-
gen, dass sie der Bandbreite entspricht, die von der 
Mehrheit der Verbraucher genutzt wird (mindestens 

https://sollte.18
https://Internet.17
https://nutzten.16
https://angestiegen.15
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50 Prozent). Es handelt sich dabei um eine dynamische 
Größe. Steigt die von der Mehrheit der Verbraucher 
genutzten Bandbreite, so steigt auch die Anforderung 
an die Universaldienstleistung. 

ZUKUNFTSFÄHIGER MOBILFUNKMARKT 

Immer und überall mobil erreichbar? In Deutschland 
ist das für Verbraucher nach wie vor reines Wunsch-
denken. Eine adäquate Mobilfunkversorgung sollte 
selbstverständlich zum normalen Lebensalltag gehö-
ren, ist in Deutschland jedoch nicht flächendeckend 
zugänglich. Das ist insbesondere für diejenigen ein 
Problem, die in Funklöchern wohnen und arbeiten. 
Aber auch für alle anderen ist das ärgerlich, wenn 
sie unterwegs sind und mal wieder das mobile In-
ternet nicht geht und nicht einmal Telefonieren mit 
dem Mobiltelefon machbar ist. In Zeiten, in denen 
Millionen von Arbeitnehmern und Selbstständigen 
pandemiebedingt im Home-Office arbeiten, werden 
die weißen Flecken nur noch virulenter. Auch beim 
Preis-Leistungs-Verhältnis ist im Vergleich zu anderen 
europäischen Mitgliedstaaten Raum für Verbesserun-
gen, insbesondere bei Verträgen für mobile Daten. 

Der vzbv fordert einen rechtlichen Rahmen, um das 
Wettbewerbsniveau in Deutschland nachhaltig po-
sitiv zu beeinflussen. Die Bundesnetzagentur muss 
Netzbetreibern eine Diensteanbieterverpflichtung 
auferlegen können, damit alle Verbraucher endlich 
angemessen online und erreichbar sind. Die Bun-
desregierung muss sich für eine verpflichtende Ein-
führung des nationalen Roamings einsetzen, um 
weiße Flecken bei der Mobilfunkversorgung zu 
schließen. 

FREIE INFORMATIONS- UND 
AUSTAUSCHRÄUME IM NETZ 

Die Freiheit, sich möglichst ungehindert zu informie-
ren, auszutauschen und sich selbst mitzuteilen, stellt 

vermeintlich eine Selbstverständlichkeit dar. Online-
Plattformen bieten hierfür scheinbar das perfekte 
Werkzeug. Gleichzeitig werden die Verrohung von 
Umgangsformen sowie Rechtsverletzungen gerade 
im Internet beklagt. Entsprechend dominieren derzeit 
Maßnahmen, Inhalte möglichst schnell zu entfernen. 
Der Schutz vor Diskriminierung, Mobbing oder Hass-
botschaften ist richtig und wichtig. Allerdings dürfen 
freie Informations- und Austauschräume im Netz nicht 
verschwinden. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, bei den Ver-
handlungen zum Digital Service Act (DSA) die Rechte 
der Nutzer an erster Stelle zu adressieren. Hierzu ge-
hören beispielsweise präventive Maßnahmen, wie die 
Kennzeichnung von Inhalten, nutzerfreundliche Fil-
tereinstellungen und nachträgliche Beschwerdeme-
chanismen. 

RECHTLICHER RAHMEN FÜR NEUE 
DATENINTERMEDIÄRE 

Im politischen Raum werden derzeit verstärkt „neue 
Datenintermediäre“ diskutiert. Diese umfassen aufder 
einen Seite das weite Feld der „Datentreuhänder“, 
denen beispielsweise in den Debatten um ein Daten-
eigentum, um das automatisierte Fahren oder jüngst 
um die elektronische Patientenakte die Rolle eines 
Datenverwalters zugedacht wird. Eine andere Unter-
gruppe dieser Datenintermediäre wird als „Personal 
Information Management Systems“ (PIMS) bezeich-
net, deren wesentliches Element das Einwilligungsma-
nagement ist. Nutzer sollen an einer zentralen Stelle 
festlegen können, wie, für welche Zwecke und durch 
welche Stellen ihre Daten verarbeitet werden dürfen. 
Mit beiden Ansätzen wird die Hoffnung verbunden, 
dass Datenschutz und Datennutzung besser mitein-
ander vereinbart werden können. Je nach Zielsetzung 
und Ausgestaltung gehen von solchen Systemen je-
doch auch erhebliche Gefahren aus mit Blick auf die 
Selbstbestimmung und den Schutz personenbezoge-
ner Daten von Verbrauchern. 
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Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, sich ent-
sprechend den Empfehlungen der Datenethikkom-
mission auf europäischer Ebene dafür einzusetzen, 
einen rechtlichen Rahmen für Datenintermediäre zu 
schaffen. Dieser rechtliche Rahmen sollte unter an-
derem Treuepflichten gegenüber den Nutzern präzise 
definieren, konfligierende Interessen von vornher-
ein ausschließen sowie hohe Anforderungen an die 
Transparenz und Datensicherheit stellen. 

EPRIVACY-VERORDNUNG MIT HOHEM 
SCHUTZNIVEAU 

Die Datenschutzgrundverordnung sowie die schnell vo-
ranschreitenden technischen Entwicklungen im Bereich 
der elektronischen Kommunikation machen eine Über-
arbeitung der bisherigen ePrivacy-Richtlinie erforder-
lich. Internettelefonie und Messenger-Dienste gehören 
für viele Verbraucher dazu, um im Alltag mit Freunden 
und Familie im Austausch zu bleiben. Auch das Surfen 
im Netz gehört zum täglichen Leben. Wichtig ist, dass da-
bei die Vertraulichkeit und Privatsphäre gewahrt bleiben 
– so wie bisher bereits bei herkömmlicher Telefonie und 
bei Briefen. Eine Modernisierung der Richtlinie ist auch 
notwendig, um die Rechtssicherheit und Wettbewerbsfä-
higkeit der europäischen Unternehmen zu stärken. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, sich auf 
europäischer Ebene dafür einzusetzen, dass die Ver-
arbeitung von elektronischen Kommunikationsdaten 
und die Verarbeitung oder Speicherung von Informa-
tionen von den Endgeräten der Nutzer (wie Cookies 
und ähnliche Technologien) nur auf Grundlage eines 
gesetzlichen Erlaubnistatbestands oder mit Einwil-
ligung der Nutzer zulässig sein darf. Des Weiteren 
müssen Kommunikationssoftware und -geräte bei 
der Installation so voreingestellt sein, dass nur Daten 
verarbeitet werden, die zur Erbringung des Dienstes 
notwendig sind. In keinem Fall darf die ePrivacy-
Verordnung hinter das derzeitige Schutzniveau der 
ePrivacy-Richtlinie und der Datenschutzgrundverord-
nung zurückfallen. 

VERPFLICHTENDE IT-SICHERHEITSANFORDE-
RUNGEN FÜR GERÄTE UND ANWENDUNGEN 

Wenn Smart-Home-Anwendungen unbefugt durch Drit-
te bedient werden, so ist dies mindestens ärgerlich, 
im schlimmsten Fall gefährlich oder kostet Geld. So 
konnten beispielsweise unbefugte Dritte auf Überwa-
chungskameras zugreifen, weil sie sich Zugang zu den 
Benutzerdaten verschafft hatten.19 Der Hersteller hatte 
zu diesem Zeitpunkt keine Absicherung des Zugriffs 
durch eine 2-Faktor-Authentifizierung ermöglicht. Wei-
tere unberechtigte Zugriffe hätten durch eine Ende-
zu-Ende-Verschlüsselung von Kamera zum genutzten 
Endgerät (Handy) verhindert werden können. 

Hinzu kommt, dass beispielsweise mit der Digitali-
sierung und Vernetzung des Mobilitätssektors dieser 
mehr und mehr zu einer kritischen Infrastruktur wird, 
der zunehmend Angriffspunkt für Hacker, Cyber-Atta-
cken und anderen Missbrauch ist. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, sich auf 
europäischer Ebene für gesetzliche IT-Sicherheits-
anforderungen für Geräte und Anwendungen einzu-
setzen. Smarte Geräte, Online-Dienste und digitale 
Anwendungen, einschließlich automatisierter und ver-
netzter Mobilitätsdienstleistungen und -produkte, 
müssen verpflichtet werden, Mindeststandards zur 
IT-Sicherheit zu erfüllen. Diese sollten nicht nur bei 
der Entwicklung und Einführung ein hohes Maß an 
IT-Sicherheit erfüllen („security by design“) und mit 
den entsprechenden sicheren Voreinstellungen ver-
sehen sein („security by default“), sondern sollten 
auch nach ihrer Inbetriebnahme entsprechend ihrer 
erwarteten Lebensdauer mit Sicherheits-Updates ver-
sorgt werden. Ein IT-Sicherheitskennzeichen könnte in 
Ergänzung zu gesetzlich definierten Sicherheitsanfor-
derungen sinnvoll sein. Die Vergabe eines IT-Sicher-
heitskennzeichens sollte im Zuge einer Zertifizierung 
erfolgen. Auch hierfür sollte sich die Bundesregierung 
auf europäischer Ebene einsetzen. Das Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) kann hier-
bei als Aufsichtsinstitution eine wichtige Rolle einneh-

https://hatten.19
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men. Zur Stärkung der Glaubwürdigkeit des BSI sollte 
es jedoch eine größere Unabhängigkeit genießen, 
ähnlich wie die des Bundesdatenschutzbeauftragten. 

PRODUKTHAFTUNG FÜR DAS DIGITALE 
ZEITALTER 

Das Produkthaftungsgesetz regelt, wann Hersteller 
für Schäden durch fehlerhafte Waren haften müssen. 
Es basiert auf einer EU-Richtlinie aus dem Jahr 1985. 
Zu dieser Zeit gab es noch keine digitalen Sprachas-
sistenten oder internetfähige Geräte. Entsprechend 
unzureichend ist die Rechtslage heute: Nur Geräte 
gelten ausdrücklich als Waren. Ob Software auch da-
zugerechnet werden kann, ist derzeit umstritten. Durch 
das Gesetz werden nur Schäden an Menschen oder 
Sachen abgedeckt. Und wenn der elektrische Staub-
sauger die teure Vase umfährt, ist unklar, wer dafür 
haftet. Auch bei Datenverlusten oder Verletzungen 
des Persönlichkeitsrechts ist die Frage nach der Haf-
tung nicht ausreichend geregelt. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, sich für 
eine grundlegende Reform der europäischen Pro-
dukthaftungsrichtlinie einzusetzen. Zum Schutz der 
Verbraucher müssen die Regelungen an die Anforde-
rungen der digitalen Welt angepasst werden, sodass 
Verbraucher vor Schäden durch Softwareschwach-
stellen besser geschützt werden. 

DIGITALER VERTRIEB VON 
FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

Verbraucher beziehen Finanzdienstleistungen zuneh-
mend über digitale Vertriebswege, wie Vergleichspor-
tale, digitale Versicherungsmakler oder automatisierte 
Vermögensverwaltungen (Robo-Advisor). Provisionsin-
teressen und intransparente Vergleichsmaßstäbe füh-
ren dazu, dass Verbraucher dabei nicht immer das für 
sie passendste Produkt vermittelt bekommen. Die Al-
gorithmen im Hintergrund unterliegen keiner Aufsicht. 

Der vzbv fordert, den digitalen Vertrieb von Finanz-
dienstleistungen über Websites und Apps zu regu-
lieren. Interessenkonflikte müssen durch ein Verbot 
von Provisionen und Affiliate-Marketing minimiert 
werden. Zudem braucht es eine effektive behördliche 
Aufsicht, insbesondere über die eingesetzten Algo-
rithmen. 

VERBRAUCHERSCHUTZ BEI 
E-HEALTH-ANWENDUNGEN 

Trotz zahlreicher Einzelmaßnahmen im E-Health-Be-
reich fehlt es weiter an einer umfassenden Strategie. 
Die vorhandenen Lücken können nicht alle sofort ge-
schlossen werden, aber gerade auch mit den Erfah-
rungen aus der Corona-Krise müssen die Weichen für 
eine patientenorientierte und sektorübergreifende 
Digitalisierung im Gesundheits- und Pflegebereich ge-
stellt werden. In Anbetracht der schrittweise erfolgen-
den Gesetzgebung beim Thema E-Health ist daher 
eine Gesamtstrategie unabdingbar, um einen breiten 
gesellschaftlichen Konsens bei der Umsetzung der Di-
gitalisierung zu ermöglichen. 

Der vzbv unterstützt grundsätzlich die stufenweise 
Einführung wichtiger digitaler Anwendungen. Aller-
dings fordert der vzbv die Erarbeitung einer verbind-
lichen nationalen Strategie für die Digitalisierung im 
Gesundheitswesen. Die Digitalisierung muss zwin-
gend sektorübergreifend erfolgen und Insellösungen 
beenden. Alle Leistungserbringer im Gesundheits-
wesen müssen zeitnah an eine digitale Infrastruktur 
angebunden und vernetzt werden. Patientenorientie-
rung muss bei allen weiteren Schritten die höchste 
Priorität haben. 

DIGITALE ANWENDUNGEN FÜR PFLEGE-
BEDÜRFTIGE VERBRAUCHER 

Bei der Frage, welche Leistungen von der Sozialen 
Pflegeversicherung übernommen werden und welche 
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nicht, kommen die Interessen der Pflegebedürftigen 
zu kurz. Bislang müssen Verbraucher digitale Helfer 
in der Pflege, die auch als Active-Assisted-Living-
Technologien (AAL) bekannt sind, selbst bezahlen. 
Die Pflegeversicherung muss nur die Kosten für di-
gitale Assistenzsysteme übernehmen, die einen 
pflegerischen Nutzen für Pflegebedürftige haben. So 
werden zum Beispiel Hausnotrufe von der Pflegekas-
se finanziert. Sturzerkennungssysteme mit Sensoren 
im Fußboden, die einen Sturz registrieren und einen 
Notruf absenden, werden hingegen nicht bezahlt. Da-
bei könnte ein solches System Pflegebedürftigen den 
Umzug in ein Pflegeheim ersparen. 

Der vzbv fordert die Bundesregierung auf, einen eige-
nen Erstattungsanspruch für digitale Pflegeanwen-
dungen einzuführen, wenn diese einen pflegerischen 
Nutzen für Pflegebedürftige haben. 



Kernforderungen im Detail  |

   

    

  

 
   

 
 

   
   

 
 

 
    

  

   

   

  

   

    
 

   

   

   
 

 
   

31 
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MITGLIEDER DES VERBRAUCHERZENTRALE 
BUNDESVERBANDS 

Verbraucherzentralen 
• Verbraucherzentrale Baden-Württemberg e. V. 
• Verbraucherzentrale Bayern e. V. 
• Verbraucherzentrale Berlin e. V. 
• Verbraucherzentrale Brandenburg e. V. 
• Verbraucherzentrale Bremen e. V. 
• Verbraucherzentrale Hamburg e. V. 
• Verbraucherzentrale Hessen e. V. 
• Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern e. V. 
• Verbraucherzentrale Niedersachsen e. V. 
• Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e. V. 
• Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V. 
• Verbraucherzentrale Saarland e. V. 
• Verbraucherzentrale Sachsen e. V. 
• Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt e. V. 
• Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein e. V. 
• Verbraucherzentrale Thüringen e. V. 

Verbände 
• Aktion Bildungsinformation e. V. (ABI) 
• Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V. (ADFC) 
• Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 
• Bauherren-Schutzbund e. V. (BSB) 
• Bund der Energieverbraucher e. V. (BDE) 
• Bund der Versicherten e. V. (BdV) 
• Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organi-

sationen e. V. (BAGSO) 
• Bundesverband hauswirtschaftlicher Berufe MdH e.V. 
• Deutscher Caritasverband e. V. 
• Deutscher Evangelischer Frauenbund e. V. (DEF) 

– Arbeitsgemeinschaft evangelischer Haushalts-
führungskräfte (AEH) 

• Deutscher Familienverband e. V. (DFV) 
• Deutscher Frauenring e. V. (DFR) 
• Deutscher LandFrauenverband e. V. (dlv) 
• Deutscher Mieterbund e. V. (DMB) 
• Digitalcourage e. V. 

• DHB – Netzwerk Haushalt. Berufsverband 
der Haushaltsführenden e. V. 

• Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche 
in Deutschland e. V. (EKD) 

• Fahrgastverband PRO BAHN e. V. 
• Familienbund der Katholiken e. V. (FDK) 
• Haus & Grund Deutschland – Zentralverband 

der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer e. V. 

• Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutsch-
lands e. V. (KAB) 

• Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands, 
Bundesverband e. V. (kfd) 

• Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e. V. (SdK) 
• Verband Wohneigentum e. V. 
• Verband Wohnen im Eigentum. Die Wohneigen-

tümer e. V. 
• VerbraucherService im Katholischen Deutschen 

Frauenbund e. V. Bundesverband 
• Zentralverband deutscher Konsumgenossen-

schaften e. V. (ZdK) 

Fördermitglieder 
• Bundesverband für Wohnen und Stadtentwick-

lung e. V. (vhw) 
• Deutsche Gesellschaft für Hauswirtschaft e. V. 

(dgh) 
• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
• Germanwatch e. V. 
• RAL – Deutsches Institut für Gütesicherung und 

Kennzeichnung e. V. 
• Slow Food Deutschland e. V. 
• Stiftung Warentest 
• Transparency Deutschland e. V. (TI-D) 
• Zentrum für europäischen Verbraucherschutz e. V. 
• sowie verbraucherpolitisch engagierte Einzelper-

sonen. 
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